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Amtliche Bekanntmachung Nr. 5/2019 

25. Januar 2019 

 
Anmeldung zur Abschlussprüfung Sommer 2019 
„Steuerfachangestellter/Steuerfachangestellte“ 
 
Der schriftliche Teil der Abschlussprüfung gemäß §§ 37 ff BBiG, § 47 BBiG i.V.m. § 8 der Prü-
fungsordnung für den anerkannten Ausbildungsberuf „Steuerfachangestellter/Steuerfachan-
gestellte" vor der  Steuerberaterkammer Berlin findet  
 

am Dienstag, dem 7. Mai 2019 und  
am Mittwoch, dem 8. Mai 2019 

 
im Klausurenverbund einheitlich statt.  
 
Auszubildende und betriebliche Umschüler 
 
müssen die Anmeldung bis spätestens 
 

11. März 2019 
 
bei der Steuerberaterkammer Berlin, Wichmann-
straße 6, 10787 Berlin, einreichen. Anträge, die 
nach diesem Zeitpunkt bei der Steuerberater-
kammer Berlin eingehen, können nicht mehr 
berücksichtigt werden. 
 
An der Abschlussprüfung Sommer 2019 müssen 
alle Auszubildenden bzw. betriebliche Umschü-
ler teilnehmen, deren Ausbildungsverträge bis 
zum 31. Juli 2019, spätestens jedoch zum 30. 
September 2019 enden. 
 
Anträge von Auszubildenden auf vorzeitige Zu-
lassung zur Abschlussprüfung gem. § 45 Abs. 1 
BBiG sind der Steuerberaterkammer Berlin sind 
ebenfalls bis zum 11. März 2019 einzureichen. 
 
Eine vorzeitige Zulassung zur Steuerfachange-
stelltenprüfung kommt nur bei überdurch-
schnittlichen Leistungen in der Praxis und in der 
Berufsschule (siehe § 10 Abs. 1 b) der Prüfungs-
ordnung für den Ausbildungsberuf „Steuerfach-
angestellter/Steuerfachange-stellte“) in Betracht. 

Überbetriebliche Umschüler 
 
müssen die Anmeldung bis spätestens 
 

25. Februar 2019 
 
bei der Steuerberaterkammer Berlin, Wich-
mannstraße 6, 10787 Berlin, einreichen. 
Anträge, die nach diesem Zeitpunkt bei der 
Steuerberaterkammer Berlin eingehen, kön-
nen nicht mehr berücksichtigt werden. 
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Entsprechende Nachweise sind erforderlich. Die 
Erfüllung der Voraussetzungen wird von der 
Steuerberaterkammer Berlin im Einzelfall ge-
prüft. 
 
Anträge auf Zulassung als Externe gem. § 45 
Abs. 2 BBiG müssen ebenfalls der Steuerbera-
terkammer Berlin bis zum 11. März 2019 einge-
reicht werden. 
 
 
 
Der mündliche Teil der Abschlussprüfung wird voraussichtlich Mitte Juni 2019 durchgeführt 
werden. Die Ausbildungsabschlussfeier findet am 10. August 2019 in der Urania Berlin e.V. statt. 
 
Berlin, 25. Januar 2019 

 
Alexander C. Schüffner 
Präsident 

 


